
Das neue Masernschutzgesetz 

 

Wichtig: Gilt nur für Personen, die ab dem 1.1.1971 geboren sind 

Einrichtungen  Adressierte Personengruppe (Personal/Betreute) Nachweis an die Leiter der 
Einrichtungen über  

Medizinische Einrichtungen 
gemäß  
§ 23 Absatz 3 Satz 1 IfSG 

Personen, die in folgenden medizinischen 
Einrichtungen tätig sind 

 
2 Impfungen 

 
oder 

 
eine ausreichende Immunität 

gegen Masern 
 

oder 
 

medizinische Kontraindikation 

nach §23 Abs. 3 Satz 1 
 Krankenhäuser (KH) 

 Einrichtungen für ambulantes Operieren  

 Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine 
den Krankenhäusern vergleichbare medizinische 
Versorgung erfolgt 

 Dialyseeinrichtungen  

 Tageskliniken 

 Entbindungseinrichtungen  

 Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer 
der zuvor genannten Einrichtungen vergleichbar sind  

 Arztpraxen, Zahnarztpraxen  

 Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe  

 Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in 
denen medizinische Untersuchungen, 
Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen 
durchgeführt werden  

 ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in 
Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen 
gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen 

 Rettungsdienste 

Gemeinschaftseinrichtungen 
gemäß  
§ 33 IfSG 

Personen, die in folgenden 
Gemeinschaftseinrichtungen tätig sind  

 
ab der Vollendung des 1. Lj 
mind. 1 Impfung 
 
ab der Vollendung des 2. Lj 
mind. 2 Impfungen 

oder 
 

eine ausreichende Immunität 
gegen Masern 

 
oder 

 
medizinische Kontraindikation 

§33 Nr. 1 - 3  

 Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte 

 die nach § 43 Absatz 1 des SGB XIII erlaubnispflichtige     
         Kindertagespflege 

 Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen 
 

Kinder, die in folgenden Gemeinschaftseinrichtung betreut 
werden 

§33 Nr. 1 - 3  

 Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte  

 die nach § 43 Absatz 1 des SGB XIII erlaubnispflichtige  
     Kindertagespflege  

 Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen 

Gemeinschaftsunterkünfte 
gemäß  
§ 36 Absatz 1 Nr. 4 IfSG 
§ 33 Nr. 4 IfSG 
 

Personen, die in folgenden Gemeinschaftsunterkünften tätig 
sind 

 
ab der Vollendung des 1. Lj 
mind. 1 Impfung 
 
ab der Vollendung des 2. Lj 
mind. 2 Impfungen 

oder 
 

eine ausreichende Immunität 
gegen Masern 

 
oder 

 
medizinische Kontraindikation 

§33 Nr. 4 

 Heime (in denen überwiegend minderjährige Personen 
betreut werden)  
 

§36 Abs.1 Nr. 4 

 Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung 
von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtige, 
Flüchtlinge und Spätaussiedler 

Kinder, die bereits 4 Wochen in folgenden 
Einrichtungen betreut werden 

§33 Nr. 4  

 Heime (in denen überwiegend minderjährige Personen 
betreut werden) 

Erwachsene und Kinder, die bereits  
4 Wochen in folgenden Einrichtungen betreut werden 

§36 Abs. 1 Nr. 4 

 Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung 
von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtige, 
Flüchtlinge und Spätaussiedler 

 


